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Mutares SE & Co. KGaA 

München 

Wertpapier-Kenn-Nummer (WKN): A2N B65 

ISIN: DE000A2NB650 

 

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 

(virtuelle Hauptversammlung) 

 

Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der am 

Montag, den 18. Mai 2020, 11:00 Uhr (MESZ) 

in den Geschäftsräumen der Mutares SE & Co. KGaA, Arnulfstraße 19, 80335 München, 

stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung der Mutares SE & Co. KGaA (nachfolgend 

auch die „Gesellschaft“) ein, die als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz 

der Aktionäre und ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme der von der Gesellschaft be-

nannten Stimmrechtsvertreter) stattfindet.  

Die Hauptversammlung wird für unsere angemeldeten Aktionäre und Aktionärsvertreter 

in dem Internetservice zur Hauptversammlung auf der Internetseite der Gesellschaft un-

ter  

www.mutares.de 

über den Link „Investor Relations“ und sodann „Hauptversammlung“ live in Bild und Ton 

übertragen. Die Stimmrechtsausübung der Aktionäre und Aktionärsvertreter erfolgt aus-

schließlich im Wege der Briefwahl oder durch Vollmachtserteilung an die von der Gesell-

schaft benannten Stimmrechtsvertreter. Nähere Erläuterungen hierzu finden Sie nachste-

hend unter Abschnitt III. 

Die Einberufung der Hauptversammlung erfolgt mit Zustimmung des Aufsichtsrats der 

Gesellschaft abweichend von § 123 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 Satz 5 AktG mit verkürzter 

Einberufungsfrist gemäß § 1 Abs. 3 Satz 1 des Gesetzes über Maßnahmen im Gesell-

schafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur Be-
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kämpfung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie (Art. 2 des Gesetzes zur Abmilde-

rung der Folgen der COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht 

vom 27. März 2020, Bundesgesetzblatt 2020 I Nr. 14, S. 569 ff.; nachfolgend auch 

„COVID-19-G“). 

I. Tagesordnung 

1. Vorlage des vom Aufsichtsrat gebilligten Jahresabschlusses der Muta-

res SE & Co. KGaA zum 31. Dezember 2019, des vom Aufsichtsrat gebilligten Kon-

zernabschlusses der Mutares SE & Co. KGaA zum 31. Dezember 2019, des Kon-

zernlageberichts für das Geschäftsjahr 2019 sowie des Berichts des Aufsichtsrats 

der Mutares SE & Co. KGaA für das Geschäftsjahr 2019; Beschlussfassung über die 

Feststellung des Jahresabschlusses der Mutares SE & Co. KGaA zum 31. Dezember 

2019  

Der Aufsichtsrat hat den von der persönlich haftenden Gesellschafterin aufgestell-

ten Jahresabschluss und den Konzernabschluss entsprechend § 171 AktG gebilligt. 

Gemäß § 286 Abs. 1 AktG, § 26 Abs. 4 der Satzung der Gesellschaft erfolgt die Fest-

stellung des Jahresabschlusses durch die Hauptversammlung. Für die übrigen Unter-

lagen, die unter diesem Tagesordnungspunkt genannt sind, sieht das Gesetz gene-

rell lediglich eine Information der Aktionäre, aber keine Beschlussfassung durch die 

Hauptversammlung vor. 

Die genannten Unterlagen sowie der Vorschlag über die Verwendung des Bilanzge-

winns sind ab dem Zeitpunkt der Einberufung sowie auch während der Hauptver-

sammlung auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.mutares.de über den 

Link „Investor Relations“ und sodann „Hauptversammlung“ zugänglich. Sie werden 

den Aktionären auf Verlangen auch kostenlos zugesandt. Ferner werden die ge-

nannten Unterlagen in der Hauptversammlung näher erläutert werden.  

Die persönlich haftende Gesellschafterin, der Gesellschafterausschuss und der Auf-

sichtsrat schlagen vor, den Jahresabschluss der Mutares SE & Co. KGaA für das Ge-

schäftsjahr 2019 in der vorgelegten Fassung, die einen Bilanzgewinn von 

EUR 27.350.598,20 ausweist, festzustellen. 

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 

2019 

Die persönlich haftende Gesellschafterin, der Gesellschafterausschuss und der Auf-

sichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn der Mutares SE & Co. KGaA für das Ge-
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schäftsjahr 2019 in Höhe von EUR 27.350.598,20 zur Ausschüttung einer Dividende 

in Höhe von EUR 1,00 je dividendenberechtigter Stückaktie zu verwenden und im 

Übrigen auf neue Rechnung vorzutragen.  

Die Ausschüttungssumme beträgt somit bei zum Zeitpunkt der Einberufung der 

Hauptversammlung 15.234.417 dividendenberechtigten Stückaktien 

EUR 15.234.417,00. Die von der Gesellschaft gehaltenen eigenen Aktien sind gemäß 

§ 71b AktG nicht dividendenberechtigt.  

Es ergibt sich damit folgende Verwendung des Bilanzgewinns: 

 EUR 

Verteilung an die Aktionäre 15.234.417,00 

Gewinnvortrag 12.116.181,20 

Bilanzgewinn 27.350.598,20 

 

Sollte sich die Zahl der für das Geschäftsjahr 2019 dividendenberechtigten Stückak-

tien bis zur Hauptversammlung verändern, wird in der Hauptversammlung ein ent-

sprechend angepasster Beschlussvorschlag zur Abstimmung gestellt, der unverän-

dert eine Dividende in Höhe von EUR 1,00 je dividendenberechtigter Stückaktie so-

wie einen entsprechend angepassten Betrag für die Ausschüttungssumme und den 

Gewinnvortrag vorsieht. 

Entsprechend § 58 Abs. 4 AktG ist der Anspruch auf die Dividende am 22. Mai 2020 

fällig. 

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands der mutares 

AG für das Geschäftsjahr 2019 

Die Gesellschaft bestand im Geschäftsjahr 2019 bis zum Wirksamwerden des 

Formwechsels am 24. Juli 2019 in der Rechtsform der Aktiengesellschaft und fir-

mierte unter mutares AG. Aus diesem Grund wurde die Geschäftsführung der Ge-

sellschaft im Geschäftsjahr 2019 bis zum 24. Juli 2019 durch den Vorstand der 

mutares AG ausgeübt.  

Die persönlich haftende Gesellschafterin, der Gesellschafterausschuss und der Auf-

sichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2019 amtierenden Mitgliedern des 
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Vorstands der mutares AG für das Geschäftsjahr 2019 im Zeitraum bis zur Eintra-

gung des Formwechsels der Gesellschaft in die Mutares SE & Co. KGaA am 24. Juli 

2019 Entlastung zu erteilen. 

4. Beschlussfassung über die Entlastung der persönlich haftenden Gesellschafterin 

Mutares Management SE für das Geschäftsjahr 2019 

Die persönlich haftende Gesellschafterin, der Gesellschafterausschuss und der Auf-

sichtsrat schlagen vor, der persönlich haftenden Gesellschafterin der Gesellschaft 

für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen.  

5. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Ge-

schäftsjahr 2019 

Die persönlich haftende Gesellschafterin, der Gesellschafterausschuss und der Auf-

sichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2019 amtierenden Mitgliedern des Auf-

sichtsrats der mutares AG und ab dem 24. Juli 2019 der Mutares SE & Co. KGaA für 

diesen Zeitraum jeweils Entlastung zu erteilen. 

6. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Gesellschafterausschus-

ses für das Geschäftsjahr 2019 

Die persönlich haftende Gesellschafterin, der Gesellschafterausschuss und der Auf-

sichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2019 amtierenden Mitgliedern des Ge-

sellschafterausschusses der Gesellschaft für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. 

7. Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers und des Konzernab-

schlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020 

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, 

Rosenheimer Platz 4, 81669 München, zum Abschlussprüfer und Konzernabschluss-

prüfer für das Geschäftsjahr 2020 zu bestellen.  

8. Beschlussfassung über die Änderung von § 3 Abs. 2 der Satzung (Bekanntmachun-

gen und Informationsübermittlung) und § 5 Abs. 2 der Satzung (Aktien) 

Vorbemerkung 

Um der ab dem 3. September 2020 anwendbaren Fassung des Aktiengesetzes, zu-

letzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes zur Umsetzung der zweiten Aktionärs-

rechterichtlinie (ARUG II), zu entsprechen, soll die Satzung angepasst werden. Durch 
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das ARUG II werden unter anderem die Bestimmungen zu den Mitteilungen für die 

Aktionäre im Vorfeld der Hauptversammlung (§§ 125, 128 AktG) sowie die in das 

Aktienregister einzutragenden Informationen (§ 67 AktG) geändert. Die bisherigen 

Regelungen in §§ 125, 128 AktG entfallen bzw. werden neu geregelt. Namensaktien 

sind künftig bereits von Gesetzes wegen sowohl unter Mitangabe einer Postan-

schrift als auch einer elektronischen Adresse in das Aktienregister einzutragen (§ 67 

Abs. 1 Satz 1 AktG). 

Die Änderungen in §§ 67, 125 und 128 AktG sind gemäß § 26j Abs. 4 EGAktG ab dem 

3. September 2020 und erstmals auf Hauptversammlungen, die nach dem 

3. September 2020 einberufen werden, anzuwenden. Die Änderungen werden da-

mit bereits vor der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft im Jahr 2021 

anwendbar sein. Um ein Abweichen der Satzung vom Gesetz zu vermeiden, sollen 

die entsprechenden Änderungen in § 3 Abs. 2 und § 5 Abs. 2 der Satzung der Gesell-

schaft bereits jetzt beschlossen werden. Die persönlich haftende Gesellschafterin 

soll durch entsprechende Anmeldung zum Handelsregister sicherstellen, dass die 

Satzungsänderungen erst ab dem 3. September 2020 wirksam werden. 

Beschlussvorschlag 

Die persönlich haftende Gesellschafterin, der Gesellschafterausschuss und der Auf-

sichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen: 

a) Änderung von § 3 Abs. 2 der Satzung 

§ 3 Abs. 2 Satz 2 und Satz 3 der Satzung der Gesellschaft werden ersatzlos 

aufgehoben. Im Übrigen bleibt § 3 Abs. 2 der Satzung der Gesellschaft unver-

ändert. 

b) Änderung von § 5 Abs. 2 der Satzung 

§ 5 Abs. 2, 2. Halbsatz der Satzung der Gesellschaft wird aufgehoben. § 5 

Abs. 2 der Satzung der Gesellschaft lautet daher in seiner neuen Fassung wie 

folgt: 

„Die Aktionäre der Gesellschaft haben der Gesellschaft zur Eintragung in das 

Aktienregister die gesetzlich vorgeschriebenen Angaben zu machen.“ 

c) Anmeldung zur Eintragung in das Handelsregister 
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Die persönlich haftende Gesellschafterin wird angewiesen, die unter diesem 

Tagesordnungspunkt 8 unter lit. a) und lit. b.) beschlossenen Satzungsände-

rungen jeweils so zur Eintragung in das Handelsregister anzumelden, dass sie 

möglichst zeitnah nach dem 3. September 2020 wirksam werden. 

9. Beschlussfassung über Änderungen der Satzung der Mutares SE & Co. KGaA nach 

Durchführung eines möglichen Statusverfahrens 

Vorbemerkung 

Es besteht weiterhin die Möglichkeit, dass die Gesellschaft in naher Zukunft und 

noch vor der ordentlichen Hauptversammlung 2021 unter Zurechnung der im Inland 

beschäftigten Arbeitnehmer der Konzernunternehmen der Gesellschaft den für die 

Anwendbarkeit des Mitbestimmungsgesetzes maßgeblichen Schwellenwert des § 1 

Abs. 1 Nr. 2 MitbestG von in der Regel mehr als 2.000 beschäftigten Arbeitnehmern 

überschreiten und sodann den Vorschriften des Mitbestimmungsgesetzes unterlie-

gen wird. In diesem Fall beabsichtigt die persönlich haftende Gesellschafterin der 

Gesellschaft, ein sog. Statusverfahren einzuleiten. Um einen möglichst nahtlosen 

Übergang zu gewährleisten und um die Einberufung und Durchführung einer weite-

ren (außerordentlichen) Hauptversammlung zu vermeiden, soll im Vorgriff auf das 

mögliche Statusverfahren unter diesem Tagesordnungspunkt 9 die Änderung der 

entsprechenden Satzungsbestimmungen der §§ 8, 9, 11 und 12 der Satzung von der 

Hauptversammlung beschlossen werden.  

Aus den gleichen Erwägungen hatte bereits die letzte ordentliche Hauptversamm-

lung der Gesellschaft am 23. Mai 2019 unter Tagesordnungspunkt 15 über diese 

Satzungsänderungen beschlossen. Eine Überschreitung des Schwellenwerts des § 1 

Abs. 1 Nr. 2 MitbestG von in der Regel mehr als 2.000 beschäftigten Arbeitnehmern 

erfolgte bislang jedoch nicht. Entsprechend wurde auch ein Statusverfahren bislang 

nicht durchgeführt. Die von der Hauptversammlung der Gesellschaft am 23. Mai 

2019 unter Tagesordnungspunkt 15 beschlossenen Satzungsänderungen wurden 

daher bislang nicht zur Eintragung in das Handelsregister angemeldet.  

Es ist rechtlich nicht geklärt, ob die von der Hauptversammlung der Gesellschaft am 

23. Mai 2019 unter Tagesordnungspunkt 15 beschlossenen Satzungsänderungen 

auch nach der Hauptversammlung am 18. Mai 2020 noch zur Eintragung in das 

Handelsregister angemeldet werden könnten. Vor diesem Hintergrund soll die 

Hauptversammlung vorsorglich unter Aufhebung des unter Tagesordnungspunkt 15 

der Hauptversammlung vom 23. Mai 2019 gefassten Beschlusses erneut – und in-
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haltlich unverändert – über die für den Fall der Durchführung des Statusverfahrens 

erforderlichen Änderungen der §§ 8, 9, 11 und 12 der Satzung beschließen.  

Beschlussvorschlag 

Die persönliche haftende Gesellschafterin, der Gesellschafterausschuss und der 

Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen: 

a) Aufhebung des Beschlusses der Hauptversammlung der Gesellschaft vom 

23. Mai 2019 unter Tagesordnungspunkt 15 

Der Beschluss der Hauptversammlung der Gesellschaft vom 23. Mai 2019 un-

ter Tagesordnungspunkt 15 wird aufgehoben.  

b) Änderung der Satzung 

aa) § 8 der Satzung der Gesellschaft wird wie folgt neu gefasst: 

„(1) Der Aufsichtsrat besteht aus zwölf Mitgliedern, soweit nicht nach 

zwingenden gesetzlichen Vorschriften eine andere Mitgliederzahl 

erforderlich ist. 

(2) Die Hälfte der Mitglieder des Aufsichtsrats wird von der Hauptver-

sammlung nach den Bestimmungen des Aktiengesetzes gewählt. 

Die andere Hälfte der Mitglieder des Aufsichtsrats wird von den 

Arbeitnehmern nach den Bestimmungen des Mitbestimmungsge-

setzes gewählt. 

(3) Die Mitglieder des Aufsichtsrats werden vorbehaltlich einer an-

derweitigen Festlegung der Amtszeit durch die Hauptversamm-

lung für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung be-

stellt, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach 

Beginn der Amtszeit beschließt. Das Geschäftsjahr, in welchem die 

Amtszeit beginnt, wird hierbei nicht mitgerechnet. Die einmalige 

oder mehrmalige Wiederbestellung von Mitgliedern des Aufsichts-

rats ist zulässig. 

(4) Eine Nachwahl für ein vor Ablauf der Amtszeit ausgeschiedenes 

Mitglied des Aufsichtsrats erfolgt für den Rest der Amtszeit des 

ausgeschiedenen Mitglieds des Aufsichtsrats, soweit die Haupt-

versammlung die Amtszeit des Nachfolgers nicht abweichend be-
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stimmt. Entsprechendes gilt, wenn eine Nachwahl wegen Wahl-

anfechtung notwendig wird. 

(5) Die Hauptversammlung kann für die von ihr gewählten Mitglieder 

des Aufsichtsrats gleichzeitig Ersatzmitglieder bestellen, die nach 

einer bei der Bestellung festzulegenden Reihenfolge Mitglieder 

des Aufsichtsrats werden, wenn Mitglieder des Aufsichtsrats, als 

deren Ersatzmitglieder sie bestellt wurden, vor Ablauf ihrer Amts-

zeit aus dem Aufsichtsrat ausscheiden, ohne dass ein Nachfolger 

gewählt wird. Tritt ein Ersatzmitglied an die Stelle des ausgeschie-

denen Mitglieds, so erlischt sein Amt mit Beendigung der Haupt-

versammlung, in der eine Nachwahl nach vorstehendem § 8 

Abs. (4) stattfindet, spätestens jedoch mit Ablauf der Amtszeit des 

ausgeschiedenen Mitglieds des Aufsichtsrats. Erlischt das Amt des 

an die Stelle des ausgeschiedenen Mitglieds getretenen Ersatzmit-

glieds infolge der Nachwahl, bedarf diese Nachwahl einer Mehr-

heit von drei Vierteln der abgegebenen Stimmen. War das infolge 

einer Nachwahl ausgeschiedene Ersatzmitglied für mehrere Mit-

glieder des Aufsichtsrats bestellt worden, lebt seine Stellung als 

Ersatzmitglied wieder auf. Die Wahl von Ersatzmitgliedern für die 

Mitglieder des Aufsichtsrats der Arbeitnehmer richtet sich nach 

dem Mitbestimmungsgesetz. 

(6) Jedes Mitglied des Aufsichtsrats und jedes Ersatzmitglied kann 

sein Amt auch ohne wichtigen Grund durch schriftliche Erklärung 

gegenüber dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats oder, im Falle ei-

ner Amtsniederlegung durch den Vorsitzenden, gegenüber seinem 

Stellvertreter mit einer Frist von zwei Wochen niederlegen. Der 

Vorsitzende des Aufsichtsrats oder, im Falle der Amtsniederlegung 

durch den Vorsitzenden, sein Stellvertreter können die Frist ab-

kürzen oder auf die Einhaltung der Frist verzichten. 

(7) Mitglieder des Vorstands der persönlich haftenden Gesellschafte-

rin können nicht Mitglieder des Aufsichtsrats der Gesellschaft sein; 

die Mitgliedschaft im Aufsichtsrat der persönlich haftenden Ge-

sellschafterin sowie die Mitgliedschaft im Gesellschafterausschuss 

der Gesellschaft sind mit einer Mitgliedschaft im Aufsichtsrat der 

Gesellschaft vereinbar, soweit zwingende gesetzliche Vorschriften 

nicht entgegenstehen.“ 
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bb) § 9 der Satzung der Gesellschaft wird wie folgt neu gefasst: 

„(1) Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte nach Maßgabe des Mitbe-

stimmungsgesetzes einen Vorsitzenden und einen Stellvertreter. 

Der Aufsichtsrat kann einen oder mehrere weitere Stellvertreter 

wählen, auf deren Wahl § 27 des Mitbestimmungsgesetzes keine 

Anwendung findet. Die Wahl soll im Anschluss an die Hauptver-

sammlung, in der die Mitglieder des Aufsichtsrats neu gewählt 

worden sind, erfolgen; zu dieser Sitzung bedarf es keiner besonde-

ren Einladung. Bei der Wahl des Vorsitzenden des Aufsichtsrats 

übernimmt das an Lebensjahren älteste Mitglied des Aufsichtsrats 

der Anteilseigner den Vorsitz. 

(2) Die Amtszeit des Vorsitzenden und seines Stellvertreters ent-

spricht, soweit nicht bei der Wahl eine kürzere Amtszeit bestimmt 

wird, ihrer Amtszeit als Mitglied des Aufsichtsrats.  

(3) Scheidet der Vorsitzende oder sein Stellvertreter vorzeitig aus 

dem Amt aus, so hat der Aufsichtsrat jeweils unverzüglich eine 

Neuwahl vorzunehmen. Ein Widerruf der Wahl des Vorsitzenden 

oder seines Stellvertreters nach § 9 Abs. (1) Satz 1 ist nur aus wich-

tigem Grund zulässig. Als wichtiger Grund gilt es auch, wenn der 

Vorsitzende oder sein Stellvertreter nach § 9 Abs. (1) Satz 1 auf die 

Dauer verhindert ist, sein Amt wahrzunehmen. Für den Widerruf 

der Wahl des Vorsitzenden und des Stellvertreters nach § 9 

Abs. (1) Satz 1 gelten die Bestimmungen des Mitbestimmungsge-

setzes über ihre Wahl entsprechend. 

(4) Der Stellvertreter des Vorsitzenden hat in allen Fällen, in denen er 

bei Verhinderung des Vorsitzenden in dessen Stellvertretung han-

delt, die gleichen Rechte wie der Vorsitzende mit Ausnahme der 

dem Vorsitzenden nach dem Mitbestbestimmungsgesetz oder 

nach § 11 Abs. (7) dieser Satzung zustehenden Zweitstimme 

(Stichentscheid). 

(5) Willenserklärungen des Aufsichtsrats werden namens des Auf-

sichtsrats durch den Vorsitzenden und, wenn dieser verhindert ist, 

von seinem Stellvertreter abgegeben. Der Vorsitzende und bei 

dessen Verhinderung sein Stellvertreter sind ermächtigt, Erklärun-

gen für den Aufsichtsrat entgegenzunehmen.“ 
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cc) § 11 Absatz (6) und Absatz (7) der Satzung der Gesellschaft werden wie 

folgt neu gefasst: 

„(6) Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte 

der Mitglieder, aus denen er insgesamt zu bestehen hat, an der 

Beschlussfassung teilnehmen. Nehmen an der Beschlussfassung 

nicht eine gleiche Anzahl von Mitgliedern des Aufsichtsrats der An-

teilseigner und von Mitgliedern des Aufsichtsrats der Arbeitneh-

mer teil oder nimmt der Vorsitzende des Aufsichtsrats nicht teil, so 

ist die Beschlussfassung auf Antrag von mindestens zwei Mitglie-

dern des Aufsichtsrats zu vertagen. Für die vertagte Beschlussfas-

sung gilt § 11 Abs. (1); sie kann auf Anordnung des Vorsitzenden 

jedoch auch am selben Tage wie die ursprünglich einberufene Be-

schlussfassung erfolgen. Abwesende bzw. nicht telefonisch oder 

über elektronische Kommunikationsmittel (insbesondere Video-

konferenz) teilnehmende oder zugeschaltete Mitglieder des Auf-

sichtsrats, die nach Maßgabe von § 11 Abs. (3) bzw. Abs. (5) ihre 

Stimme abgeben, sowie Mitglieder, die sich bei der Beschlussfas-

sung der Stimme enthalten, nehmen in diesem Sinne an der Be-

schlussfassung teil. 

(7) Beschlüsse des Aufsichtsrats bedürfen der Mehrheit der abgege-

benen Stimmen, soweit das Gesetz oder die Satzung nicht zwin-

gend etwas anderes bestimmen. Stimmenthaltungen gelten in 

diesem Sinne nicht als abgegebene Stimmen. Bei Stimmengleich-

heit ist auf Antrag des Vorsitzenden oder eines anderen Mitglieds 

des Aufsichtsrats eine erneute Abstimmung über denselben Ge-

genstand durchzuführen. Ergibt auch die erneute Abstimmung 

Stimmengleichheit, so hat der Vorsitzende zwei Stimmen; § 108 

Abs. 3 AktG ist auch auf die Abgabe der zweiten Stimme anzuwen-

den. § 11 Abs. (7) Sätze 3 und 4 finden auch Anwendung auf Be-

schlussfassungen in den Ausschüssen des Aufsichtsrats, denen der 

Vorsitzende angehört.“ 

Im Übrigen bleibt § 11 der Satzung der Gesellschaft unverändert. 

dd) § 12 der Satzung der Gesellschaft wird wie folgt neu gefasst: 

„§ 12 

Geschäftsordnung und Ausschüsse 
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(1) Der Aufsichtsrat gibt sich im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften 

und der Bestimmungen dieser Satzung eine Geschäftsordnung. 

(2) Soweit das Gesetz oder die Satzung es zulassen, kann der Auf-

sichtsrat ihm obliegende Aufgaben, Entscheidungsbefugnisse und 

Rechte auf seinen Vorsitzenden oder einzelne seiner Mitglieder 

oder aus seiner Mitte gebildete Ausschüsse übertragen. Zusam-

mensetzung, Befugnisse und Verfahren der Ausschüsse werden 

vom Aufsichtsrat festgelegt.“ 

c) Anmeldung zur Eintragung in das Handelsregister 

Die persönlich haftende Gesellschafterin wird angewiesen, die unter diesem 

Tagesordnungspunkt 9 beschlossenen Satzungsänderungen erst dann zur Ein-

tragung in das Handelsregister anzumelden, wenn (i) ein Statusverfahren ge-

mäß §§ 97 ff. AktG eingeleitet wurde und (ii) die einmonatige Anrufungsfrist 

des § 97 Abs. 2 Satz 1 AktG abgelaufen ist oder – im Fall einer Anrufung des 

Gerichts (§ 97 Abs. 1 Satz 3, Abs. 2 Satz 1 AktG) – eine an die Stelle der Be-

kanntmachung tretende, rechtskräftige gerichtliche Entscheidung über die Zu-

sammensetzung des Aufsichtsrats gemäß §§ 98, 99 AktG ergangen ist. 

10. Beschlussfassung über die Neuwahl der Mitglieder eines vergrößerten Aufsichts-

rats der Mutares SE & Co. KGaA 

Vorbemerkung 

Wenn die Gesellschaft unter Zurechnung der im Inland beschäftigten Arbeitnehmer 

der Konzernunternehmen der Gesellschaft den für die Anwendbarkeit des Mitbe-

stimmungsgesetzes maßgeblichen Schwellenwert des § 1 Abs. 1 Nr. 2 MitbestG von 

in der Regel mehr als 2.000 beschäftigten Arbeitnehmern überschreiten und sodann 

den Vorschriften des Mitbestimmungsgesetzes unterliegen sollte, würde sich der 

Aufsichtsrat der Gesellschaft nach Durchführung des Statusverfahrens (§§ 278 

Abs. 3, 97 AktG) statt wie bisher aus vier Anteilseignervertretern gemäß §§ 278 

Abs. 3, 96 Abs. 1 erste Alternative, 101 Abs. 1 Satz 1 AktG in Verbindung mit §§ 1 

Abs. 1, 5 Abs. 1, 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 MitbestG in Verbindung mit § 8 Abs. 1 und 

Abs. 2 der gemäß Beschlussvorschlag unter Tagesordnungspunkt 9 dieser Hauptver-

sammlung geänderten Satzung aus insgesamt zwölf Mitgliedern zusammensetzen, 

von denen sechs von den Kommanditaktionären bestellt und sechs von den Arbeit-

nehmern gemäß den Bestimmungen des Mitbestimmungsgesetzes gewählt werden.  
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Werden die unter Tagesordnungspunkt 9 beschlossenen Änderungen der §§ 8, 9, 11 

und 12 der Satzung der Gesellschaft in das Handelsregister eingetragen, erlischt 

damit zugleich analog §§ 278 Abs. 3, 97 Abs. 2 Satz 3 AktG das Amt der bis dahin 

amtierenden Mitglieder des Aufsichtsrats der Gesellschaft.  

Um einen möglichst nahtlosen Übergang zu gewährleisten und um die Einberufung 

und Durchführung einer weiteren (außerordentlichen) Hauptversammlung zu ver-

meiden, wurden bereits von der ordentlichen Hauptversammlung am 23. Mai 2019 

unter Tagesordnungspunkt 16 im Vorgriff auf das mögliche Statusverfahren vorsorg-

lich sechs von der Hauptversammlung in diesem Fall zu wählende Mitglieder des 

neuen Aufsichtsrats gewählt. Die Bestellung erfolgte jeweils mit Wirkung ab Eintra-

gung der durch die Hauptversammlung am 23. Mai 2019 unter Tagesordnungs-

punkt 15 beschlossenen Änderungen der Satzung der Gesellschaft im Handelsregis-

ter der Gesellschaft.  

Mit Aufhebung des Satzungsänderungsbeschlusses der ordentlichen Hauptver-

sammlung vom 23. Mai 2019 unter Tagesordnungspunkt 15 durch Beschluss der or-

dentlichen Hauptversammlung am 18. Mai 2020 unter Tagesordnungspunkt 9 kann 

auch die von der Hauptversammlung am 23. Mai 2019 unter Tagesordnungs-

punkt 16 beschlossene Aufsichtsratswahl nicht mehr wirksam werden. Daher sollen 

die sechs von der Hauptversammlung nach Eintragung der unter Tagesordnungs-

punkt 9 beschlossenen Satzungsänderung zu wählenden Mitglieder des neuen Auf-

sichtsrats vorab erneut gewählt werden. Bei den vorgeschlagenen Kandidaten han-

delt es sich um die gleichen Personen, die bereits von der Hauptversammlung am 

23. Mai 2019 unter Tagesordnungspunkt 16 als Mitglieder des Aufsichtsrats gewählt 

wurden.  

Beschlussvorschlag 

Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgende Personen als Mitglieder des Aufsichtsrats der 

Gesellschaft zu wählen: 

 

a) Herrn Volker Rofalski, Geschäftsführer der only natural munich GmbH, Mün-

chen, wohnhaft in München.  

b) Herrn Prof. Dr. Micha Bloching, Steuerberater, Rechtsanwalt, Hochschullehrer, 

wohnhaft in München. 

c) Herrn Dr. Lothar Koniarski, Geschäftsführer der ELBER GmbH, Regensburg, 

wohnhaft in Regensburg. 
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d) Herrn Dr. Axel Müller, selbstständiger Management Consultant, wohnhaft in 

Lahnstein.  

e) Herrn Dr. Andreas Ottofülling, Rechtsanwalt, Zentrale zur Bekämpfung unlau-

teren Wettbewerbs Frankfurt am Main e.V., wohnhaft in Weßling. 

f) Herrn Daniel Dehm, Geschäftsführer der conpasio GmbH, München, wohnhaft 

in München. 

Die Bestellung erfolgt jeweils mit Wirkung ab Eintragung der unter Tagesordnungs-

punkt 9 beschlossenen Änderungen der Satzung der Gesellschaft im Handelsregis-

ter. Die Bestellung erfolgt jeweils gemäß § 8 Abs. 3 der Satzung in der Fassung der 

unter Tagesordnungspunkt 9 beschlossenen Satzungsänderung bis zur Beendigung 

der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2024 be-

schließt. 

Es ist beabsichtigt, die Wahl der Mitglieder des Aufsichtsrats als Einzelwahl durchzu-

führen.  

Weitere Angaben zu den vorgeschlagenen Mitgliedern des Aufsichtsrats sind in den 

nachstehenden Angaben zu Tagesordnungspunkt 10 in Abschnitt II aufgeführt. 

*** 

II. Freiwillige Angaben zu den zur Wahl vorgeschlagenen Kandidaten für den Auf-

sichtsrat der Mutares SE & Co. KGaA 

Die nachfolgenden Kandidaten werden unter Tagesordnungspunkt 10 zur Wahl für 

den Aufsichtsrat der Mutares SE & Co. KGaA vorgeschlagen und sind Mitglieder in 

den nachfolgenden gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten und vergleichbaren in- 

und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen: 

a) Herr Volker Rofalski, Geschäftsführer der only natural munich GmbH, Mün-

chen, wohnhaft in München.  

– Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten: 

HELIAD Equity Partners GmbH & Co. KGaA, Frankfurt am Main (Vorsit-

zender des Aufsichtsrats) 

Bio-Gate AG, Nürnberg (Mitglied des Aufsichtsrats) 

Mutares Management SE, München (Mitglied des Aufsichtsrats) 
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CYAN AG, München (Mitglied des Aufsichtsrats) 

Mountain Demekon AG, München (Mitglied des Aufsichtsrats) 

InterCard AG Informationssysteme, Villingen-Schwenningen (Mitglied 

des Aufsichtsrats) 

paycentive AG, Augsburg (Mitglied des Aufsichtsrats) 

paycentive Group AG, Augsburg (Mitglied des Aufsichtsrats) 

– Mitgliedschaft in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien: 

Keine 

b) Herr Prof. Dr. Micha Bloching, Steuerberater, Rechtsanwalt, Hochschullehrer, 

wohnhaft in München. 

– Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten: 

Mutares Management SE, München (Vorsitzender des Aufsichtsrats) 

– Mitgliedschaft in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien: 

Keine 

c) Herr Dr. Lothar Koniarski, Geschäftsführer der ELBER GmbH, Regensburg, 

wohnhaft in Regensburg. 

– Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten: 

CANCOM SE, München (Vorsitzender des Aufsichtsrats) 

SBF AG, Leipzig (Vorsitzender des Aufsichtsrats) 

Mutares Management SE, München (Mitglied des Aufsichtsrats) 

– Mitgliedschaft in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien: 

Alfmeier Präzision SE, Treuchtlingen (Mitglied des Verwaltungsrats) 

DV Immobilien Management GmbH, Regensburg (Vorsitzender des Bei-

rats) 
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Stiftung zur Förderung der Hochschule Regensburg (Stellvertretender 

Vorsitzender des Kuratoriums) 

d) Herr Dr. Axel Müller, selbstständiger Management Consultant, wohnhaft in 

Lahnstein. 

Keine Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten und in ver-

gleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien 

e) Herr Dr. Andreas Ottofülling, Rechtsanwalt, Zentrale zur Bekämpfung unlaute-

ren Wettbewerbs Frankfurt am Main e.V., wohnhaft in Weßling.  

Keine Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten und in ver-

gleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien 

f) Herr Daniel Dehm, Geschäftsführer der conpasio GmbH, München, wohnhaft 

in München.  

Keine Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten und in ver-

gleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien 

Lebensläufe dieser zur Wahl vorgeschlagenen Kandidaten einschließlich einer Über-

sicht über ihre wesentlichen Tätigkeiten neben dem Mandat bei der Gesellschaft 

sind auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.mutares.de über den Link 

„Investor Relations“ und sodann „Hauptversammlung“ zugänglich. 

*** 

III. Weitere Angaben zur Einberufung 

1. Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte 

Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung hat die Gesellschaft 

15.496.292 auf den Namen lautende Stückaktien ausgegeben. Jede Stückaktie ge-

währt eine Stimme. Die Gesamtzahl der Stimmrechte beträgt somit 15.496.292. Die 

Gesellschaft hält zum Zeitpunkt der Einberufung 261.875 eigene Aktien, aus denen 

ihr keine Stimmrechte zustehen. 
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2. Durchführung der Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung ohne phy-

sische Präsenz der Aktionäre und ihrer Bevollmächtigten; Internetservice zur 

Hauptversammlung 

Die ordentliche Hauptversammlung wird mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Ge-

sellschaft als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre 

und ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme der von der Gesellschaft benannten 

Stimmrechtsvertreter) gemäß § 1 Abs. 1 und Abs. 2 COVID-19-G abgehalten.  

Die gesamte, in den Geschäftsräumen der Gesellschaft stattfindende Hauptver-

sammlung wird zu diesem Zweck am 18. Mai 2020 ab 11:00 Uhr (MESZ) in unserem 

passwortgeschützten Internetservice zur Hauptversammlung, zugänglich über die 

Internetseite der Gesellschaft unter  

www.mutares.de 

über den Link „Investor Relations“ und sodann „Hauptversammlung“, live in Bild 

und Ton übertragen.  

Es können nur diejenigen Aktionäre, die zum Zeitpunkt der Hauptversammlung für 

die angemeldeten Aktien im Aktienregister eingetragen sind und sich wie nachste-

hend (siehe Ziff. 3 „Voraussetzungen für die Ausübung der Aktionärsrechte in Bezug 

auf die virtuelle Hauptversammlung“) beschrieben ordnungsgemäß angemeldet ha-

ben, oder ihre Bevollmächtigten in dem Internetservice zur Hauptversammlung die 

Bild- und Tonübertragung der gesamten Hauptversammlung verfolgen. Darüber 

hinaus können Aktionäre persönlich oder durch ordnungsgemäß Bevollmächtigte 

ihr Stimmrecht per Briefwahl oder durch die Bevollmächtigung eines von der Gesell-

schaft benannten Stimmrechtsvertreters ausüben sowie über den Internetservice 

zur Hauptversammlung Fragen stellen und einen Widerspruch gegen Beschlüsse der 

Hauptversammlung erklären.  

Eine darüber hinausgehende Ausübung von Aktionärsrechten ist in der virtuellen 

Hauptversammlung nicht möglich. Insbesondere ist eine Teilnahme der Aktionäre 

und ihrer Bevollmächtigten, mit Ausnahme der von der Gesellschaft benannten 

weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter, vor Ort ausgeschlossen. Die Übertra-

gung der Hauptversammlung in Bild und Ton sowie die Einräumung des Stimm-

rechts sowie der Fragemöglichkeit und der Möglichkeit zum Widerspruch berechti-

gen die Aktionäre und Aktionärsvertreter auch nicht zur Teilnahme an der Haupt-

versammlung im Wege elektronischer Kommunikation im Sinne von § 118 Abs. 1 

Satz 2 AktG (keine elektronische Teilnahme).  
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Der Internetservice zur Hauptversammlung ist auf der Internetseite der Gesellschaft 

unter www.mutares.de über den Link „Investor Relations“ und sodann „Hauptver-

sammlung“ ab dem Tag der Bekanntmachung der Einberufung dieser Hauptver-

sammlung zugänglich. Um den Internetservice zur Hauptversammlung nutzen zu 

können, müssen Sie sich mit Ihren Zugangsdaten einloggen. Die Zugangsdaten für 

den Internetservice zur Hauptversammlung, d. h. die Aktionärsnummer und das Zu-

gangspasswort, werden den Aktionären, die im Aktienregister der Gesellschaft ein-

getragen sind, mit dem Einladungsschreiben zur Hauptversammlung übersandt. 

Nach erstmaliger Eingabe dieser Zugangsdaten im Internetservice zur Hauptver-

sammlung kann der Aktionär dort ein eigenes Passwort wählen, das ihm einen et-

waigen erneuten Zugang zum Internetservice zur Hauptversammlung ermöglicht. 

Auch Bevollmächtigte der Aktionäre erhalten Zugang zum Internetservice zur 

Hauptversammlung der Gesellschaft durch Verwendung der Zugangsdaten des von 

ihnen jeweils vertretenen Aktionärs. Die Nutzung der Zugangsdaten des jeweils ver-

tretenen Aktionärs durch den Bevollmächtigten gilt gegenüber der Gesellschaft zu-

gleich als Nachweis der Bevollmächtigung durch den Aktionär. Im Übrigen bleiben 

die Regelungen zu Erteilung, Widerruf und Nachweis der Vollmacht (siehe dazu 

nachstehend Ziff. 6 „Verfahren für die Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten“) 

unberührt. 

Auf der Benutzeroberfläche des Internetservice zur Hauptversammlung erscheinen 

die verschiedenen Möglichkeiten zur Ausübung Ihrer Rechte in Form von Schaltflä-

chen und Menüs. Weitere Informationen zur Nutzung des Internetservice zur 

Hauptversammlung der Gesellschaft erhalten die Aktionäre zusammen mit dem Ein-

ladungsschreiben zur Hauptversammlung. 

3. Voraussetzungen für die Ausübung der Aktionärsrechte in Bezug auf die virtuelle 

Hauptversammlung 

Zur Ausübung der Aktionärsrechte in Bezug auf die virtuelle Hauptversammlung, 

insbesondere des Stimmrechts, sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich 

ordnungsgemäß angemeldet haben und die zum Zeitpunkt der Hauptversammlung 

für die angemeldeten Aktien im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind. 

Die Anmeldung muss der Gesellschaft spätestens bis zum 13. Mai 2020, 24:00 Uhr 

(MESZ) zugegangen sein.  

Aktionäre, die im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind, können sich un-

ter 
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Mutares SE & Co. KGaA 

c/o Better Orange IR & HV AG 

Haidelweg 48 

81241 München  

oder per Telefax an die Telefaxnummer: + 49 (0) 89 889 690 633  

oder per E-Mail an die E-Mail-Adresse: mutares@better-orange.de 

schriftlich oder in Textform (§ 126b BGB) in deutscher oder englischer Sprache oder 

unter Nutzung der von der Gesellschaft mit dem Einladungsschreiben übersandten 

Zugangsdaten in dem Internetservice zur Hauptversammlung der Gesellschaft, zu-

gänglich über die Internetseite der Gesellschaft unter  

www.mutares.de 

über den Link „Investor Relations“ und sodann „Hauptversammlung“, zur Hauptver-

sammlung anmelden.  

Intermediäre im Sinne von § 67a Abs. 4 AktG sowie Aktionärsvereinigungen, Stimm-

rechtsberater oder sonstige Personen im Sinne von § 135 Abs. 8 AktG können das 

Stimmrecht für Aktien, die ihnen nicht gehören, als deren Inhaber sie aber im Ak-

tienregister eingetragen sind, nur aufgrund einer Ermächtigung des Aktionärs ausü-

ben.  

4. Freie Verfügbarkeit der Aktien und technisch maßgeblicher Bestandsstichtag 

Die Aktien werden durch die Anmeldung zur Hauptversammlung nicht blockiert. Ak-

tionäre können deshalb über ihre Aktien auch nach erfolgter Anmeldung weiterhin 

frei verfügen. Maßgeblich für die Ausübung der Aktionärsrechte, insbesondere des 

Stimmrechts, in Bezug auf die virtuelle Hauptversammlung, sowie die Wahrneh-

mung der Fragemöglichkeit unter den nachstehend beschriebenen Voraussetzun-

gen ist der im Aktienregister eingetragene Bestand am Tag der Hauptversammlung. 

Aufträge zur Umschreibung des Aktienregisters, die in der Zeit vom 14. Mai 2020 bis 

einschließlich 18. Mai 2020 zugehen, werden erst mit Wirkung nach der Hauptver-

sammlung am 18. Mai 2020 verarbeitet und berücksichtigt. Technisch maßgeblicher 

Bestandsstichtag (sogenanntes Technical Record Date) ist daher 13. Mai 2020, 24:00 

Uhr (MESZ). Erwerber von Aktien, deren Umschreibungsanträge nach dem 13. Mai 

2020 bei der Gesellschaft eingehen, können daher aus diesen Aktien die Aktionärs-

rechte in Bezug auf die virtuelle Hauptversammlung, insbesondere das Stimmrecht, 

nicht ausüben und die Fragemöglichkeit nicht wahrnehmen, es sei denn, sie lassen 

sich insoweit bevollmächtigen oder zur Rechtsausübung ermächtigen. In solchen 
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Fällen bleiben die Aktionärsrechte in Bezug auf die virtuelle Hauptversammlung und 

die Fragemöglichkeit bis zur Umschreibung bei dem im Aktienregister eingetrage-

nen Aktionär. Sämtliche Erwerber von Aktien der Gesellschaft, die noch nicht im Ak-

tienregister eingetragen sind, werden daher gebeten, Umschreibungsanträge recht-

zeitig zu stellen. 

5. Verfahren für die Stimmabgabe durch Briefwahl 

Aktionäre können ihr Stimmrecht in Textform (§ 126b BGB) oder im Wege elektro-

nischer Kommunikation abgeben („Briefwahl“). Auch hierzu sind eine Eintragung im 

Aktienregister und eine ordnungsgemäße Anmeldung erforderlich (siehe hierzu 

Ziff. 3 „Voraussetzungen für die Ausübung der Aktionärsrechte in Bezug auf die vir-

tuelle Hauptversammlung“). Die Stimmabgabe im Wege der Briefwahl kann in dem 

Internetservice zur Hauptversammlung, das über die Internetseite der Gesellschaft 

unter www.mutares.de über den Link „Investor Relations“ und sodann „Hauptver-

sammlung“ zugänglich ist, oder unter Verwendung des hierfür vorgesehenen Brief-

wahlformulars, das zusammen mit dem Einberufungsschreiben übersandt wird, 

vorgenommen werden. Entsprechende Formulare sind zudem auf der Internetseite 

der Gesellschaft unter www.mutares.de über den Link „Investor Relations“ und so-

dann „Hauptversammlung“ abrufbar. 

Die mittels des Briefwahlformulars vorgenommene Stimmabgabe muss der Gesell-

schaft unter einer der folgenden Kontaktmöglichkeiten aus organisatorischen Grün-

den bis spätestens zum 17. Mai 2020, 18:00 Uhr (MESZ) zugehen:  

Mutares SE & Co. KGaA 

c/o Better Orange IR & HV AG 

Haidelweg 48 

81241 München  

oder per Telefax an die Telefaxnummer: + 49 (0) 89 889 690 633  

oder per E-Mail an die E-Mail-Adresse: mutares@better-orange.de 

Die Stimmabgabe in dem Internetservice zur Hauptversammlung der Gesellschaft, 

zugänglich über die Internetseite der Gesellschaft unter  

www.mutares.de 

über den Link „Investor Relations“ und sodann „Hauptversammlung“, ist vor und 

während der virtuellen Hauptversammlung bis zum Beginn der Abstimmungen in 

der virtuellen Hauptversammlung am 18. Mai 2020 möglich. Bis zum Beginn der Ab-

http://www.aureliusinvest.de/
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stimmungen in der virtuellen Hauptversammlung am 18. Mai 2020 kann in dem In-

ternetservice zur Hauptversammlung der Gesellschaft eine durch Verwendung des 

Briefwahlformulars oder in dem Internetservice zur Hauptversammlung vorge-

nommene Stimmabgabe auch geändert oder widerrufen werden. Einzelheiten zur 

Stimmabgabe in dem Internetservice zur Hauptversammlung der Gesellschaft kön-

nen die Aktionäre den dort hinterlegten Erläuterungen entnehmen.  

Gehen bei der Gesellschaft auf unterschiedlichen Übermittlungswegen voneinander 

abweichende Stimmabgaben für ein und dieselbe Aktie ein und ist für die Gesell-

schaft nicht erkennbar, welche Stimmabgabe zuletzt erfolgt ist, werden diese 

Stimmabgaben in folgender Reihenfolge der Übermittlungswege als verbindlich be-

handelt: (1) Internetservice zur Hauptversammlung, (2) E-Mail, (3) Telefax und (4) 

Papierform. 

Wird im Übrigen bei der Briefwahl zu einem Tagesordnungspunkt keine ausdrückli-

che oder eindeutige Stimme abgegeben, so wird dies für diesen Tagesordnungs-

punkt als Enthaltung gewertet. Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine Einzelab-

stimmung durchgeführt werden, ohne dass dies im Vorfeld der Hauptversammlung 

mitgeteilt wurde, so gilt eine Stimmabgabe zu diesem Tagesordnungspunkt insge-

samt auch als entsprechende Stimmabgabe für jeden Punkt der Einzelabstimmung. 

6. Verfahren für die Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten 

Aktionäre, die zum Zeitpunkt der Hauptversammlung für die angemeldeten Aktien 

im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind, können sich bei der Ausübung 

ihrer Aktionärsrechte in Bezug auf die virtuelle Hauptversammlung, insbesondere 

des Stimmrechts, auch durch einen Bevollmächtigten, z. B. einen Intermediär, einen 

Stimmrechtsberater, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere Person ihrer 

Wahl, vertreten lassen. Bevollmächtigt der Aktionär mehr als eine Person, so kann 

die Gesellschaft eine oder mehrere von diesen zurückweisen.  

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung 

gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform (§ 126b BGB) oder haben unter 

Verwendung der Eingabemaske in dem Internetservice zur Hauptversammlung der 

Gesellschaft, zugänglich über die Internetseite der Gesellschaft unter  

www.mutares.de 

über den Link „Investor Relations“ und sodann „Hauptversammlung“, zu erfolgen. 

Der übermittelte Nachweis der Bevollmächtigung kann der Anmeldung nur dann 
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eindeutig zugeordnet werden, wenn entweder der Name, das Geburtsdatum und 

die Adresse des Aktionärs oder die Aktionärsnummer angegeben sind.  

Wird ein Intermediär im Sinne von § 67a Abs. 4 AktG, eine Aktionärsvereinigung, ein 

Stimmrechtsberater oder eine sonstige Person im Sinne von § 135 Abs. 8 AktG be-

vollmächtigt, so können abweichende Regelungen bestehen, die jeweils bei diesen 

zu erfragen sind. Ein Verstoß gegen diese und bestimmte weitere in § 135 AktG ge-

nannte Erfordernisse für die Bevollmächtigung eines Intermediärs im Sinne von 

§ 67a Abs. 4 AktG, einer Aktionärsvereinigung, eines Stimmrechtsberaters oder ei-

ner sonstigen Person im Sinne von § 135 Abs. 8 AktG beeinträchtigt allerdings ge-

mäß § 135 Abs. 7 AktG die Wirksamkeit der Stimmabgabe nicht. 

Bevollmächtigte können ebenfalls weder physisch noch im Wege elektronischer 

Kommunikation im Sinne von § 118 Abs. 1 Satz 2 AktG an der Hauptversammlung 

teilnehmen. Sie können das Stimmrecht für von ihnen vertretene Aktionäre lediglich 

im Wege der Briefwahl oder durch Erteilung von (Unter-)Vollmacht an die von der 

Gesellschaft benannten weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter ausüben. 

Die Gesellschaft bietet ihren Aktionären an, von der Gesellschaft benannte wei-

sungsgebundene Stimmrechtsvertreter zur Ausübung ihres Stimmrechts zu bevoll-

mächtigten. Die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter üben das 

Stimmrecht ausschließlich auf der Grundlage der vom Aktionär erteilten Weisungen 

aus und haben das Recht, Untervollmacht zu erteilen. Die Vollmacht an die von der 

Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter bedarf ebenso wie die Erteilung von 

Weisungen der Textform (§ 126b BGB) oder ist unter Verwendung der Eingabemas-

ke in dem Internetservice zur Hauptversammlung der Gesellschaft, zugänglich über 

die Internetseite der Gesellschaft unter  

www.mutares.de 

über den Link „Investor Relations“ und sodann „Hauptversammlung“, zu erteilen. 

Soweit keine ausdrückliche oder eine widersprüchliche oder unklare Weisung erteilt 

worden ist, werden sich die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter 

zu den entsprechenden Beschlussgegenständen der Stimme enthalten; dies gilt im-

mer auch für sonstige Anträge. Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine Einzelab-

stimmung durchgeführt werden, ohne dass dies im Vorfeld der Hauptversammlung 

mitgeteilt wurde, so gilt eine Weisung zu diesem Tagesordnungspunkt insgesamt 

auch als entsprechende Weisung für jeden Punkt der Einzelabstimmung. Die von 

der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter nehmen weder im Vorfeld der 

Hauptversammlung noch während der Hauptversammlung Aufträge zu Wortmel-
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dungen, zum Einlegen von Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse 

oder zum Stellen von Fragen oder Anträgen entgegen.  

Ein Formular für die Erteilung von Vollmachten sowie das Vollmachts- und Wei-

sungsformular für die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter erhal-

ten die Aktionäre zusammen mit dem Einladungsschreiben zur Hauptversammlung 

übersandt. Entsprechende Formulare sind zudem auf der Internetseite der Gesell-

schaft unter www.mutares.de über den Link „Investor Relations“ und sodann 

„Hauptversammlung“ zugänglich. Möglich ist es aber auch, eine Vollmacht in ande-

rer Weise zu erteilen; diese muss aber, sofern sie nicht unter Verwendung der Ein-

gabemaske in dem Internetservice zur Hauptversammlung der Gesellschaft, zugäng-

lich über die Internetseite der Gesellschaft unter  

www.mutares.de 

über den Link „Investor Relations“ und sodann „Hauptversammlung“, erteilt wird, 

ebenfalls der Textform (§ 126b BGB) genügen, wenn weder ein Intermediär im Sin-

ne von § 67a Abs. 4 AktG noch eine Aktionärsvereinigung, ein Stimmrechtsberater 

oder eine sonstige Person im Sinne von § 135 Abs. 8 AktG bevollmächtigt wird. 

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis einer gegenüber einem 

Bevollmächtigten erteilten Vollmacht oder ihres Widerrufs gegenüber der Gesell-

schaft müssen auf einem der folgenden Wege aus organisatorischen Gründen bis 

zum 17. Mai 2020, 18:00 Uhr (MESZ) der Gesellschaft zugehen: 

Mutares SE & Co. KGaA 

c/o Better Orange IR & HV AG 

Haidelweg 48 

81241 München  

oder per Telefax an die Telefaxnummer:  + 49 (0) 89 889 690 633 

oder per E-Mail an die E-Mail-Adresse: mutares@better-orange.de 

Vollmachten zur Ausübung des Stimmrechts nebst Weisungen an die von der Ge-

sellschaft benannten Stimmrechtsvertreter müssen der Gesellschaft unter einer der 

vorstehenden Kontaktmöglichkeiten aus organisatorischen Gründen ebenfalls bis 

zum 17. Mai 2020, 18:00 Uhr (MESZ) zugehen. 

Die Erteilung der Vollmacht, einschließlich der Vollmacht zur Ausübung des Stimm-

rechts nebst Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertre-

ter, und ihr Widerruf sind darüber hinaus unter Verwendung der Eingabemaske in 

http://www.aureliusinvest.de/
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dem Internetservice zur Hauptversammlung der Gesellschaft, zugänglich über die 

Internetseite der Gesellschaft unter  

www.mutares.de 

über den Link „Investor Relations“ und sodann „Hauptversammlung“, vor und wäh-

rend der virtuellen Hauptversammlung bis zum Beginn der Abstimmungen in der 

virtuellen Hauptversammlung am 18. Mai 2020 möglich. Bis zum Beginn der Ab-

stimmungen in der virtuellen Hauptversammlung am 18. Mai 2020 ist auch ein Wi-

derruf oder eine Änderung einer zuvor in Textform (§ 126b BGB) übersendeten oder 

in dem Internetservice zur Hauptversammlung erteilten Vollmacht möglich.  

Wenn der Gesellschaft für ein und dieselbe Aktie sowohl eine Stimmabgabe per 

Briefwahl als auch eine Vollmachts- und Weisungserteilung an die von der Gesell-

schaft benannten Stimmrechtsvertreter vorliegt, wird stets allein die Stimmabgabe 

per Briefwahl berücksichtigt. Gehen bei der Gesellschaft darüber hinaus im Zusam-

menhang mit der Erteilung und dem Widerruf einer Vollmacht oder Weisung auf 

unterschiedlichen Übermittlungswegen voneinander abweichende Erklärungen ein 

und ist für die Gesellschaft nicht erkennbar, welche dieser Erklärungen zuletzt er-

folgt ist, werden diese Erklärungen in folgender Reihenfolge der Übermittlungswege 

als verbindlich behandelt: (1) Internetservice zur Hauptversammlung, (2) E-Mail, (3) 

Telefax und (4) Papierform. 

Einzelheiten zur Erteilung von Vollmachten und zum Widerruf einer zuvor erteilten 

Vollmacht unter Nutzung der Eingabemaske in dem Internetservice zur Hauptver-

sammlung können die Aktionäre den dort hinterlegten Erläuterungen entnehmen.  

Auch im Fall einer Vollmachtserteilung ist die Anmeldung form- und fristgerecht 

nach den vorstehenden Bestimmungen erforderlich. Dies schließt – vorbehaltlich 

der vorgenannten Bedingungen für die Erteilung einer Vollmacht – eine Erteilung 

von Vollmachten nach der Anmeldung nicht aus. 

7. Fragemöglichkeit der Aktionäre gemäß § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3, Satz 2 COVID-19-G; 

Auskunftsrecht der Aktionäre gemäß § 278 Abs. 3 AktG in Verbindung mit § 131 

AktG 

Aktionäre, die sich ordnungsgemäß zur Hauptversammlung angemeldet haben, ha-

ben die Möglichkeit, im Wege der elektronischen Kommunikation Fragen zu stellen 

(§ 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3, Satz 2 COVID-19-G).  
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Auf der Grundlage von § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3, Satz 2 2. Halbsatz COVID-19-G hat die 

persönlich haftende Gesellschafterin mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesell-

schaft aus organisatorischen Gründen entschieden, dass Fragen spätestens bis zum 

16. Mai 2020, 24:00 Uhr (MESZ) über die dafür vorgesehene Eingabemaske in dem 

Internetservice zur Hauptversammlung der Gesellschaft, zugänglich über die Inter-

netseite der Gesellschaft unter  

www.mutares.de 

über den Link „Investor Relations“ und sodann „Hauptversammlung“, einzureichen 

sind. Auf anderem Wege oder später eingereichte Fragen bleiben unberücksichtigt. 

Eine Beantwortung der eingereichten Fragen erfolgt nach pflichtgemäßem Ermes-

sen der persönlich haftenden Gesellschafterin. Die persönlich haftende Gesellschaf-

terin ist nicht verpflichtet, alle Fragen zu beantworten. Fragen können insbesondere 

zusammengefasst werden, es können im Interesse der anderen Aktionäre sinnvolle 

Fragen ausgewählt und Fragen von Aktionärsvereinigungen und institutionellen In-

vestoren mit bedeutenden Stimmanteilen bevorzugt werden. Rückfragen zu den 

Auskünften der persönlich haftenden Gesellschafterin sind ausgeschlossen. 

Darüber hinaus stehen den Aktionären und Aktionärsvertretern weder das Aus-

kunftsrecht gemäß § 278 Abs. 3 AktG in Verbindung mit § 131 AktG noch ein Rede- 

oder Fragerecht in und während der virtuellen Hauptversammlung zu. 

8. Rechte der Aktionäre gemäß § 278 Abs. 3 AktG in Verbindung mit § 122 Abs. 2, 

§ 126 Abs. 1, § 127 AktG in Verbindung mit § 1 Abs. 3 COVID-19-G 

Ergänzung der Tagesordnung auf Verlangen einer Minderheit gemäß § 278 Abs. 3 

AktG in Verbindung mit § 122 Abs. 2 AktG und § 1 Abs. 3 Satz 4 COVID-19-G 

Aktionäre, deren Anteile alleine oder zusammen den zwanzigsten Teil des Grundka-

pitals oder den anteiligen Betrag von EUR 500.000,00 (dies entspricht 500.000 

Stückaktien) erreichen, können gemäß § 278 Abs. 3 AktG in Verbindung mit § 122 

Abs. 2 AktG verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung der Hauptversamm-

lung gesetzt und bekannt gemacht werden.  

Die Antragssteller haben nachzuweisen, dass sie seit mindestens 90 Tagen vor dem 

Tag des Zugangs des Verlangens Inhaber der Aktien sind und dass sie die Aktien bis 

zur Entscheidung der persönlich haftenden Gesellschafterin über den Antrag halten, 

wobei § 70 AktG bei der Berechnung der Aktienbesitzzeit Anwendung findet. Der 

Tag des Zugangs des Verlangens ist nicht mitzurechnen. Eine Verlegung von einem 
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Sonntag, einem Sonnabend oder einem Feiertag auf einen zeitlich vorausgehenden 

oder nachfolgenden Werktag kommt nicht in Betracht. Die §§ 187 bis 193 BGB sind 

nicht entsprechend anzuwenden. Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung 

oder eine Beschlussvorlage beiliegen. 

Das Verlangen ist schriftlich an die persönlich haftende Gesellschafterin der Gesell-

schaft zu richten und muss der Gesellschaft gemäß § 1 Abs. 3 Satz 4 COVID-19-G 

abweichend von § 122 Abs. 2 Satz 3 AktG mindestens 14 Tage vor der Hauptver-

sammlung, also spätestens bis zum 3. Mai 2020, 24:00 Uhr (MESZ), zugehen. Wir 

bitten, entsprechende Verlangen an folgende Adresse zu richten: 

Mutares SE & Co. KGaA 

- Die persönlich haftende Gesellschafterin - 

Mutares Management SE 

- Vorstand -  

Arnulfstraße 19 

80335 München 

Bekannt zu machende Ergänzungen der Tagesordnung werden – soweit dies nicht 

bereits mit der Einberufung geschehen ist – unverzüglich nach Zugang des Verlan-

gens im Bundesanzeiger bekannt gemacht. Sie werden den Aktionären außerdem 

auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.mutares.de über den Link „Inves-

tor Relations“ und sodann „Hauptversammlung“ unverzüglich zugänglich gemacht. 

Ein etwaiger, mit dem ordnungsgemäß gestellten Ergänzungsverlangen übermittel-

ter, zulässiger Beschlussantrag wird in der virtuellen Hauptversammlung so behan-

delt, als sei er in der Hauptversammlung nochmals gestellt worden, wenn der an-

tragstellende Aktionär ordnungsgemäß zur virtuellen Hauptversammlung angemel-

det ist. 

Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß § 278 Abs. 3 AktG in 

Verbindung mit §§ 126 Abs. 1, 127 AktG 

Aktionäre können Gegenanträge gegen Vorschläge der persönlich haftenden Gesell-

schafterin, des Gesellschafterausschusses und/oder des Aufsichtsrats zu bestimm-

ten Punkten der Tagesordnung gemäß §§ 278 Abs. 3, 126 Abs. 1 AktG sowie Vor-

schläge zu Wahlen gemäß §§ 278 Abs. 3, 127 AktG übersenden. Wahlvorschläge 

brauchen nicht begründet zu werden. Gegenanträge und Wahlvorschläge sind aus-

schließlich an eine der folgenden Kontaktmöglichkeiten zu richten:  
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Mutares SE & Co. KGaA 

c/o Better Orange IR & HV AG 

Haidelweg 48 

81241 München  

oder per Telefax an die Telefaxnummer: + 49 (0) 89 889 690 633  

oder per E-Mail an die E-Mail-Adresse: gegenantraege@better-orange.de 

Anderweitig adressierte Gegenanträge oder Wahlvorschläge werden nicht berück-

sichtigt. 

Rechtzeitig, d. h. bis zum 3. Mai 2020, 24:00 Uhr (MESZ), unter einer der vorstehen-

den Kontaktmöglichkeiten eingegangene und zugänglich zu machende Gegenanträ-

ge oder Wahlvorschläge werden den Aktionären einschließlich des Namens des Ak-

tionärs sowie einer etwaigen Begründung auf der Internetseite der Gesellschaft un-

ter www.mutares.de über den Link „Investor Relations“ und sodann „Hauptver-

sammlung“ unverzüglich zugänglich gemacht. Eventuelle Stellungnahmen der Ver-

waltung werden ebenfalls unter dieser Internetadresse veröffentlicht.  

Von der Veröffentlichung eines Gegenantrags und seiner etwaigen Begründung 

bzw. eines Wahlvorschlags kann die Gesellschaft unter den in §§ 278 Abs. 3, 126 

Abs. 2 AktG (in Verbindung mit § 127 Satz 1 AktG) genannten Voraussetzungen ab-

sehen. Die Begründung braucht beispielsweise nicht zugänglich gemacht zu werden, 

wenn sie insgesamt mehr als 5.000 Zeichen beträgt. Einen Wahlvorschlag braucht 

die persönlich haftende Gesellschafterin nach §§ 278 Abs. 3, 127 Satz 3 AktG auch 

dann nicht zugänglich zu machen, wenn der Vorschlag nicht die Angaben nach 

§ 124 Abs. 3 Satz 4 AktG enthält.  

Während der virtuellen Hauptversammlung können keine Gegenanträge oder 

Wahlvorschläge gestellt werden. Zulässige Gegenanträge und Wahlvorschläge, die 

der Gesellschaft vor der Hauptversammlung unter einer der vorstehenden Kon-

taktmöglichkeiten bis spätestens zum 17. Mai, 18:00 Uhr (MESZ) zugegangen sind, 

werden in der virtuellen Hauptversammlung so behandelt, als seien sie in der 

Hauptversammlung nochmals gestellt worden, wenn der antragstellende  

oder den Wahlvorschlag unterbreitende Aktionär ordnungsgemäß zur virtuellen 

Hauptversammlung angemeldet ist (siehe hierzu Ziff. 3 „Voraussetzungen für die 

Ausübung der Aktionärsrechte in Bezug auf die virtuelle Hauptversammlung“). 
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9. Erklärung von Widersprüchen gegen Beschlüsse der Hauptversammlung gemäß 

§ 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 COVID-19-G 

Aktionäre, die zum Zeitpunkt der Hauptversammlung für die angemeldeten Aktien 

im Aktienregister eingetragen sind und sich nach den vorstehenden Bestimmungen 

ordnungsgemäß angemeldet haben, können vom Beginn der virtuellen Hauptver-

sammlung bis zu ihrem Ende in dem Internetservice zur Hauptversammlung der Ge-

sellschaft, zugänglich über die Internetseite der Gesellschaft unter  

www.mutares.de 

über den Link „Investor Relations“ und sodann „Hauptversammlung“, in Abwei-

chung von § 245 Nr. 1 AktG unter Verzicht auf das Erfordernis des Erscheinens in 

der Hauptversammlung Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung zur 

Niederschrift erklären, wenn sie ihr Stimmrecht nach den vorstehenden Bestim-

mungen ausüben oder ausgeübt haben. Eine anderweitige Form der Übermittlung 

von Widersprüchen ist ausgeschlossen. 

10. Informationen auf der Internetseite der Gesellschaft 

Diese Einberufung der Hauptversammlung, die zugänglich zu machenden Unterla-

gen sowie weitere Informationen sind auch über die Internetseite der Gesellschaft 

unter www.mutares.de über den Link „Investor Relations“ und sodann „Hauptver-

sammlung“ zugänglich.  

11. Datenschutzrechtliche Betroffeneninformation für Aktionäre und Aktionärsvertre-

ter 

Die Gesellschaft verarbeitet als verantwortliche Stelle im Sinne von Art. 4 Nr. 7 Da-

tenschutz-Grundverordnung („DS-GVO“) personenbezogene Daten (Name und Vor-

name, Anschrift, E-Mail-Adresse, Aktienanzahl, Aktiengattung, Besitzart der Aktien, 

Aktionärsnummer, das dem Aktionär zugeteilte Zugangspasswort zum Internetser-

vice zur Hauptversammlung, die IP-Adresse, von der aus der Aktionär den Inter-

netservice zur Hauptversammlung nutzt, die Stimmabgabe im Wege der Briefwahl, 

soweit der Aktionär auch Aufsichtsratsmitglied ist, die Teilnahme dieses Aktionärs 

als Mitglied des Aufsichtsrats im Wege der Bild- und Tonübertragung, den Inhalt der 

vom Aktionär eingereichten Fragen und den Inhalt ihrer Beantwortung, gegebenen-

falls Name, Vorname und Anschrift des vom jeweiligen Aktionär gegebenenfalls be-

nannten Aktionärsvertreters, die Vollmachtserteilung an ihn, dessen IP-Adresse so-

wie ein gegebenenfalls erhobener Widerspruch) auf Grundlage der in Deutschland 

http://www.aureliusinvest.de/
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geltenden Datenschutzbestimmungen, um den Aktionären und Aktionärsvertretern 

die Ausübung ihrer Rechte in Bezug auf die virtuelle Hauptversammlung zu ermögli-

chen.  

Die Gesellschaft wird vertreten durch ihre persönlich haftende Gesellschafterin 

Mutares Management SE, diese wird wiederum vertreten durch die Mitglieder ihres 

Vorstands Robin Laik, Dr. Kristian Schleede, Mark Friedrich und Johannes Laumann. 

Sie erreichen die Gesellschaft unter folgenden Kontaktmöglichkeiten: 

Mutares SE & Co. KGaA 

Arnulfstraße 19 

80335 München  

Telefon: +49-89-9292776-0 

Telefax: +49-89-9292776-22 

E-Mail: ir@mutares.de 

Soweit diese personenbezogenen Daten nicht von den Aktionären im Rahmen der 

Anmeldung zur Hauptversammlung angegeben oder aus dem Aktienregister für 

Namensaktien bezogen wurden, übermittelt die ihr Depot führende Bank deren 

personenbezogenen Daten an die Gesellschaft. Das dem Aktionär zugeteilte Zu-

gangspasswort und die IP-Adresse, von der aus der Aktionär den Internetservice zur 

Hauptversammlung nutzt, werden der Gesellschaft von dem von ihr mit der Durch-

führung der virtuellen Hauptversammlung beauftragten Dienstleister mitgeteilt. Die 

Verarbeitung der personenbezogenen Daten der Aktionäre und Aktionärsvertreter 

erfolgt ausschließlich für die Abwicklung der Ausübung ihrer Rechte im Zusammen-

hang mit der virtuellen Hauptversammlung und auch insoweit nur in dem zur Errei-

chung dieses Zwecks zwingend erforderlichen Maße. Rechtsgrundlage für die Ver-

arbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. (c) DS-GVO. Die Gesellschaft speichert diese personen-

bezogenen Daten nur so lange, wie dies für den vorgenannten Zweck erforderlich ist 

beziehungsweise soweit die Gesellschaft aufgrund von gesetzlichen Vorgaben be-

rechtigt beziehungsweise verpflichtet ist, personenbezogene Daten zu speichern. 

Für die im Zusammenhang mit der Hauptversammlung erfassten Daten beträgt die 

Speicherdauer regelmäßig bis zu drei Jahre. 

Die Dienstleister der Gesellschaft, welche zum Zwecke der Ausrichtung der Haupt-

versammlung beauftragt werden, erhalten von der Gesellschaft nur solche perso-

nenbezogenen Daten, welche für die Ausführung der beauftragten Dienstleistung 

erforderlich sind und verarbeiten die Daten ausschließlich nach Weisung der Gesell-

schaft. 
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Im Übrigen werden die personenbezogenen Daten im Rahmen der gesetzlichen 

Vorschriften Aktionären und Aktionärsvertretern sowie Dritten im Zusammenhang 

mit der Hauptversammlung zur Verfügung gestellt. Insbesondere werden Aktionäre, 

sofern sie in der virtuellen Hauptversammlung durch einen von der Gesellschaft be-

nannten Stimmrechtsvertreter unter Offenlegung ihres Namens vertreten werden 

sollten, unter Angabe des Namens, des Wohnorts, der Aktienzahl und der Besitzart 

in das gemäß §§ 278 Abs. 3, 129 Abs. 1 Satz 2 AktG aufzustellende Teilnehmerver-

zeichnis der Hauptversammlung eingetragen. Diese Daten können von anderen an-

gemeldeten Aktionären und Aktionärsvertretern während der Hauptversammlung 

und von Aktionären bis zu zwei Jahre danach gemäß §§ 278 Abs. 3, 129 Abs. 4 AktG 

eingesehen werden. Hinsichtlich der Übermittlung personenbezogener Daten an 

Dritte im Rahmen einer Bekanntmachung von Aktionärsverlangen auf Ergänzung 

der Tagesordnung sowie von Gegenanträgen und Wahlvorschlägen von Aktionären 

wird auf die Erläuterungen unter vorstehender Ziff. 8 verwiesen. 

In Bezug auf die Verarbeitung personenbezogener Daten können die Aktionäre und 

Aktionärsvertreter von der Gesellschaft Auskunft über ihre personenbezogenen Da-

ten gemäß Art. 15 DS-GVO, Berichtigung ihrer personenbezogenen Daten gemäß 

Art. 16 DS-GVO, Löschung ihrer personenbezogenen Daten gemäß Art. 17 DS-GVO, 

Einschränkung der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten gemäß Art. 18 DS-

GVO und Übertragung bestimmter personenbezogener Daten auf sie oder einen 

von ihnen benannten Dritten (Recht auf Datenübertragbarkeit) gemäß Art. 20 DS-

GVO verlangen. Diese Rechte können die Aktionäre und Aktionärsvertreter gegen-

über der Gesellschaft unentgeltlich über eine der folgenden Kontaktmöglichkeiten 

geltend machen: 

Mutares SE & Co. KGaA 

Arnulfstraße 19 

80335 München  

Telefon: +49-52 48-82 12 05 

E-Mail: datenschutz@mutares.de 

Zudem steht den Aktionären und Aktionärsvertretern gemäß Art. 77 DS-GVO ein 

Beschwerderecht bei der Datenschutzaufsichtsbehörde insbesondere des  

(Bundes-)Landes, in dem sie ihren Wohnsitz oder ständigen Aufenthaltsort haben, 

oder des Bundeslandes Bayern, in dem die Gesellschaft ihren Sitz hat, zu. 

Sie erreichen unseren betrieblichen Datenschutzbeauftragten unter: 
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Mutares SE & Co. KGaA 

Datenschutzbeauftragter 

Arnulfstraße 19 

80335 München  

Telefon: +49-52 48-82 12 05 

E-Mail: datenschutz@mutares.de 

 

München, im April 2020 

Mutares SE & Co. KGaA 

Die persönlich haftende Gesellschafterin Mutares Management SE 

Der Vorstand 


